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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Überarbeitung der 

Bestimmungen betreffend die Alterspension der Mitglieder des Europäischen 

Parlaments 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 133 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Abneigung der Bürger gegenüber der EU und ihren Organen 

aktuell wächst; 

B. in der Erwägung, dass die Sparmaßnahmen, die vielen Mitgliedstaaten in den letzten 

zehn Jahren auferlegt wurden, dazu geführt haben, dass die öffentlichen Ausgaben für 

sozialpolitische Maßnahmen, insbesondere die Renten der normalen Bürger, massiv 

gekürzt wurden; 

C. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig eine große Kluft zwischen den Vorrechten der 

Politiker und den großen Opfern, die von der Bevölkerung verlangt werden, auftut; 

1. ist der Auffassung, dass eine Überarbeitung des Beschlusses 2005/684/EG über den 

Abgeordnetenstatus notwendig ist, damit eine Änderung von Artikel 14 vorgenommen 

und das Pensionsrecht der Mitglieder des Europäischen Parlaments mit den 

Rentensystemen der normalen Bürger der Mitgliedstaaten in Einklang gebracht werden 

kann, sowohl was die Berechnung der Rentenhöhe als auch die Voraussetzungen 

hinsichtlich des Alters und der Beiträge angeht, auf deren Grundlage die 

Altersversorgung gewährt wird; 

2. fordert im Sinne des vorstehenden Absatzes, dass eine durch den EU-Haushalt 

finanzierte Neuberechnung der Altersversorgung für ehemalige Mitglieder 

vorgenommen wird, die diesen Anspruch vor und nach dem Inkrafttreten des 

gegenwärtigen Status erworben haben. 


